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Stadt Bretten • Landkreis Karlsruhe

1. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) vom 15.12.2009
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Bretten am 15. November 2011 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL 1
§ 2 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Bretten 
erhält folgende Fassung:
(1) Abwasser ist das durch häuslichen, 
gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften veränderte Wasser und 
das bei Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser (Schmutzwasser) 
sowie das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwas-
ser gelten auch die aus Anlagen zum 
Behandeln, Lagern und Ablagern von 
Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten.
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben 
den Zweck, das im Gemeindegebiet 
angefallene Abwasser zu sammeln, den 
Abwasserbehandlungsanlagen zuzulei-
ten und zu reinigen oder anderweitig 
schadfrei abzuleiten. Öffentliche Abwas-
seranlagen sind insbesondere die öffent-
lichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung 
von Grund- und Drainagewasser, durch 
die die öffentlichen Abwasseranlagen 
entlastet werden, für die Abwasser-
beseitigung hergestellte künstliche 
Gewässer, auch wenn das eingeleitete 
Abwasser nur dem natürlichen Wasser-
kreislauf überlassen wird, Regenrück-
haltebecken, Regenüberlauf- und Re-
genklärbecken, Retentionsbodenfilter,  
Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und 
Versickerungs- und Rückhalteanlagen 
für Niederschlagswasser (u. a. Mulden- 
und Rigolensysteme, Sickermulden/-
teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil 
der Grundstücksentwässerungsanlage 
sind sowie offene und geschlossene 
Gräben, soweit sie vom Eigenbetrieb 
zur öffentlichen Abwasserbeseitigung 
benutzt werden. 
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen 
gehört auch der Teil der Hausanschluss-
leitung, der im Bereich der öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen verläuft 
(Grundstücksanschluss).
(3) Grundstücksentwässerungsanla-
gen sind alle Einrichtungen, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung 
und Ableitung des Abwassers bis zur 
öffentlichen Abwasseranlage dienen. 
Dazu gehören insbesondere Leitungen, 
die im Erdreich oder im Fundament-
bereich verlegt sind und das Abwasser 
dem Grundstücksanschluss zuführen 
(Grundleitungen), Prüfschächte sowie 
Pumpanlagen bei einer Abwasserdruck-
entwässerung und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswas-
ser soweit sie sich auf privaten Grund-
stücksflächen befinden.
(4) Notüberläufe sind Entlastungsbau-
werke für außerplanmäßige Ableitungen 
in den öffentlichen Kanal. Diese sind 
so auszulegen, dass eine Einleitung nur 
in Ausnahmesituationen (zum Beispiel 
Starkregen) erfolgt. 
Drosseleinrichtungen dienen der ver-
gleichmäßigten und reduzierten (gedros-
selten) Ableitung von Abwasser in den 
öffentlichen Kanal.

ARTIKEL 2
§ 6 Absatz 2 der Satzung über die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung der Stadt 
Bretten erhält folgende Fassung:
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:
1. Stoffe – auch im zerkleinerten Zu-
stand –, die zu Ablagerungen oder 
Verstopfungen in den öffentlichen Ab-
wasseranlagen führen können (zum Bei-
spiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, 
Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, 
Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfäl-
le, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, 
Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester 
und hefehaltige Rückstände);
2. feuergefährliche, explosive, giftige, 
fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel 
Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle 
und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, 
Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflan-
zenschutzmitteln oder vergleichbaren 
Chemikalien, Blut, mit Krankheitskei-
men behaftete oder radioaktive Stoffe) 
sowie Arzneimittel; 
3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhal-
tungen, Silosickersaft und Molke;
4. faulendes und sonst übelriechendes 
Abwasser (zum Beispiel milchsaure 
Konzentrate, Krautwasser);
5. Abwasser, das schädliche oder belä-
stigende Gase oder Dämpfe verbreiten 
kann;
6. Abwasser, das einem wasserrechtli-
chen Bescheid nicht entspricht;
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder 
Inhaltsstoffe über den Richtwerten des 
Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 
115-2 vom Juli 2005 (Herausgeber/
Vertrieb: Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. – DWA –, Theodor-Heuss-Allee 17, 
53773 Hennef) liegen.

ARTIKEL 3
§ 19 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Bretten 
erhält folgende Fassung:
§ 19
Außerbetriebssetzung von Kleinklär-
anlagen
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben 
und Sickeranlagen sind unverzüglich au-
ßer Betrieb zu setzen, sobald das Grund-
stück über eine Abwasserleitung an eine 
öffentliche Kläranlage angeschlossen ist. 
Die Kosten für die Stilllegung trägt der 
Grundstückseigentümer selbst.

ARTIKEL 4
§ 26 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Bretten 
erhält folgende Fassung:
§ 26
Grundstücksfläche
(1) Als Grundstücksfläche gilt: 
1. bei Grundstücken im Bereich eines 
Bebauungsplans die Fläche, die der 
Ermittlung der zulässigen Nutzung 
zugrunde zu legen ist; 
2. soweit ein Bebauungsplan oder eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4, S. 1 BauGB 
nicht besteht oder die erforderliche Fest-
setzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 
50 Meter von der der Erschließungsan-
lage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche 
Nutzung über diese Begrenzung hinaus 
oder sind Flächen tatsächlich angeschlos-
sen, so ist die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen 
Abstandsflächen, bestimmt wird. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 
(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 
Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

ARTIKEL 5
§ 32 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Bretten 
erhält folgende Fassung:
§ 32
Nachveranlagung, Weitere Beitrags-
pflicht
(1) Von Grundstückseigentümern, für 
deren Grundstück eine Beitragsschuld 
bereits entstanden ist oder deren Grund-
stücke beitragsfrei angeschlossen worden 
sind, werden weitere Beiträge erhoben, 
1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten 
dieser Satzung zulässige Zahl bzw. ge-
nehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse 
überschritten oder eine größere Zahl 
von Vollgeschossen allgemein zugelassen 
wird;
2. soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 
Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollge-
schosse zugelassen wird; 
3. wenn das Grundstück mit Grund-
stücksflächen vereinigt wird, für die eine 
Beitragsschuld bisher nicht entstanden 
ist;
4. soweit Grundstücke unter Einbe-
ziehung von Teilflächen, für die eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist, 
neu gebildet werden.  
2) Wenn bei der Veranlagung von Grund-
stücken Teilflächen gem. § 26 Abs. 1 
Nr. 2 und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG un-
berücksichtigt geblieben sind, entsteht 
eine weitere Beitragspflicht, soweit die 
Voraussetzungen für eine Teilflächen-
abgrenzung entfallen. 

ARTIKEL 6
§ 34 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Bretten 
erhält folgende Fassung:
§ 34
Entstehung der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht: 
1. In den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald 
das Grundstück an den öffentlichen 
Kanal angeschlossen werden kann. 
2. In den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem 
Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung. 
3. In den Fällen des § 33 Nr. 2 und 3, 
sobald die Teile der Abwasseranlagen für 
das Grundstück genutzt werden können. 
4. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 mit der Erteilung der Baugenehmigung 
bzw. dem In-Kraft-Treten des Bebauungs-
plans oder einer Satzung i.S. von § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB. 
5. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, 
wenn die Vergrößerung des Grundstücks 
im Grundbuch eingetragen ist.
6. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, 
wenn das neu gebildete Grundstück im 
Grundbuch eingetragen ist. 
7. In den Fällen des § 32 Abs. 2, mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 
1 Nr. 2 und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, ins-
besondere mit dem Inkrafttreten eines 
Bebauungsplanes oder einer Satzung 
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB, der 
Bebauung, der gewerblichen Nutzung 
oder des tatsächlichen Anschlusses 

von abgegrenzten Teilflächen, jedoch 
frühestens mit der Anzeige einer Nut-
zungsänderung gem. § 46 Abs. 4.
(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 
1.4.1964 an die öffentliche Abwasseran-
lagen hätten angeschlossen werden kön-
nen, jedoch noch nicht angeschlossen 
worden sind, entsteht die Beitragsschuld 
mit dem tatsächlichen Anschluss, frühe-
stens mit dessen Genehmigung.
(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 
Abs. 2 entsprechend. 

ARTIKEL 7
Abschnitt „V. Abwassergebühren“ der 
Satzung über die öffentliche Abwas-
serbeseitigung der Stadt Bretten erhält 
folgende Fassung:
V. Abwassergebühren
§ 37
Erhebungsgrundsatz
Die Stadt erhebt für die Benutzung der 
öffentlichen Abwasseranlagen Abwas-
sergebühren.
§ 38
Gebührenmaßstab
(1) Die Abwassergebühren werden 
getrennt für die auf den Grundstük-
ken anfallende Schmutzwassermenge 
(Schmutzwassergebühr, § 40) und für 
die anfallende Niederschlagswasser-
menge (Niederschlagswassergebühr, § 
40 a) erhoben.
(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 
3) bemisst sich die Abwassergebühr nach 
der  eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. 
Wassermenge.
(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage gebracht, 
bemisst sich die Abwassergebühr nach 
der Menge des angelieferten Abwassers.
§ 39
Gebührenschuldner
(1) Schuldner der Abwassergebühr 
ist der Grundstückseigentümer. Der 
Erbbauberechtigte ist anstelle des 
Grundstückseigentümers Gebühren-
schuldner. Beim Wechsel des Gebüh-
renschuldners geht die Gebührenpflicht 
mit Beginn des auf den Übergang fol-
genden Kalendermonats auf den neuen 
Gebührenschuldner über. Neben dem 
Gebührenschuldner nach Satz 1 kann 
auch der unmittelbare Benutzer der 
öffentlichen Abwasseranlagen, nämlich 
der aufgrund eines Miet-, Pacht- oder 
ähnlichen Rechtsverhältnisses zur Be-
nutzung oder Nutzung des Grundstücks 
oder von Grundstücksteilen (Wohnun-
gen, Geschäftsräume usw.) berechtigte 
im Verhältnis seines Anteils an den 
Bemessungsgrundlagen nach den §§ 
38 , 40, 40a und 42 zur Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr herange-
zogen werden.
(2) Gebührenschuldner für die Gebühr 
nach § 38 Absatz 3 ist derjenige, der das 
Abwasser anliefert.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind 
Gesamtschuldner.
§ 40
Bemessung der Schmutzwassergebühr
(1) Bemessungsgrundlage für die 
Schmutzwassergebühr im Sinne von § 
38 Abs. 1 ist:
1. die dem Grundstück aus der öffent-
lichen Wasserversorgung zugeführte 
Wassermenge;
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder 
Brauchwasserversorgung, die dieser 
entnommene Wassermenge;
3. im Übrigen das auf den Grundstük-
ken anfallende Niederschlagswasser, 
soweit es als Brauchwasser im Haushalt 
oder im Betrieb genutzt wird.
Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) 
ist Bemessungsgrundlage die eingeleite-
te Wasser-/ Schmutzwasser.
(2) Auf Verlangen der Stadt hat der 
Gebührenschuldner bei sonstigen 
Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei 
nichtöffentlicher Wasserversorgung 
(Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser 
(Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtun-
gen auf seine Kosten anzubringen und 
zu unterhalten.
(3) Bei der Nutzung von Niederschlags-
wasser als Brauchwasser (Absatz 1 Nr. 3) 
wird, solange der Gebührenschuldner 
keine geeigneten Messeinrichtungen 
anbringt, die Wassermenge nach Abs. 
1 Nr. 1 oder 2 pauschal um 10 m³/
Jahr und mit Erstwohnsitz gemeldeter 
Person erhöht. Dabei werden alle Per-
sonen berücksichtigt, die sich während 
des Veranlagungszeitraumes nicht nur 
vorübergehend auf dem Grundstück 
aufhalten. 
§ 40 a
Bemessung der Niederschlagswasser-
gebühr
(1) Bemessungsgrundlage für die Nieder-
schlagswassergebühr gemäß § 38 Abs. 1 
sind die, in Abhängigkeit ihrer Oberflä-
chenbeschaffenheit (Abs. 3), überbauten 
und darüber hinaus befestigten (versie-
gelten) Flächen des an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung angeschlossenen 
Grundstücks, in Abhängigkeit ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit, von denen 
Niederschlagswasser unmittelbar oder 
mittelbar den öffentlichen Abwasseran-
lagen zugeführt wird.
Maßgebend für die Flächenberechnung 
ist der Zustand zu Beginn des Veran-
lagungszeitraumes; bei erstmaliger 
Entstehung der Gebührenpflicht der 
Zustand zum Zeitpunkt des Beginns 
des Benutzungsverhältnisses.
(2) Zum Zeitpunkt der Ersterhebung 
zur Einführung der gesplitteten Ab-
wassergebühr werden die überbauten 

und darüber hinaus befestigten (versie-
gelten) Flächen von der Stadt Bretten an 
Hand amtlicher Unterlagen und aktu-
eller Luftaufnahmen ermittelt und den 
Grundstückseigentümern zur Prüfung 
vorgelegt.
Der geprüfte und gemäß § 47 Abs. 3 er-
gänzte Erhebungsbogen ist vom Grund-
stückseigentümer binnen einen Monats 
an die Stadt zurückzusenden.
(3) Die versiegelten Flächen werden mit 
einem Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Was-
serdurchlässigkeit und der Verdunstung 
für die einzelnen Versiegelungsarten wie 
folgt festgesetzt wird:
1. Vollständig versiegelte Flächen:
Asphalt, Beton, Bitumen, fugendichte 
Pflasterflächen 0,9
2. Stark versiegelte Flächen
Fugenoffene Flächen mit Pflaster, Plat-
ten, Verbundsteinen, Rasenfugenpflaster 
0,6
3. Wenig versiegelte Flächen
Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengit-
tersteine, Porenpflaster 0,3
4. Dachflächen: 
4.1 Ziegeldach, Blechdach, Glasdach 0,9
4.2 Gründach 0,3
Für versiegelte Flächen anderer Art gilt 
der Faktor derjenigen Versiegelungsart 
nach den Punkten 1-4, die der vorliegen-
den Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten 
kommt. 
(4) Für Grundstücksflächen, von denen 
Niederschlagswasser über eine Sicker-
mulde, ein Mulden-Rigolensystem oder 
eine vergleichbare Anlage den öffentli-
chen Abwasseranlagen zugeführt wird, 
beträgt der Abflussbeiwert 0,2.
(5) Grundstücksflächen, die an Zisternen 
ohne Überlauf in die öffentlichen Abwas-
seranlagen angeschlossen sind, bleiben 
im Rahmen der Gebührenbemessung 
nach Absatz 1 unberücksichtigt. Re-
genwasserzisternen mit Überlauf in die 
öffentlichen Abwasseranlagen werden 
folgendermaßen berücksichtigt: Bei Nut-
zung zur Gartenbewässerung, reduziert 
sich die angeschlossene abflussrelevante 
Fläche um 8 m² je m³ Zisternenvolumen. 
Bei Nutzung zur Brauchwasserentnah-
me einschließlich Gartenbewässerung, 
reduziert sich die angeschlossene ab-
flussrelevante Fläche um 15 m² je m³ 
Zisternenvolumen.
Eine Reduzierung erfolgt bis maximal 
100 % der an die Zisterne angeschlosse-
nen abflussrelevanten Fläche.
Satz 2 gilt nur bei Zisternen, die fest in-
stalliert und mit dem Boden verbunden 
sind sowie ein Mindestfassungsvolumen 
von 1 m³ aufweisen.
(6) Abs. 4 bis 5 gelten entsprechend für 
sonstige Anlagen, die in ihren Wirkun-
gen vergleichbar sind. 
(7) Grundstück im Sinne der vorste-
henden Absätze ist das Grundstück im 
Sinne des Bewertungsgesetzes. Dieses 
besteht aus einem oder mehreren Flur-
stücken. Mehrere Grundstücke, die eine 
wirtschaftliche Einheit bilden, können 
gemeinsam veranlagt werden. Insbeson-
dere selbständige Garagengrundstücke 
werden dem Grundstück des Haupt-
wohngebäudes zugeordnet.
§ 41
Absetzungen
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-
geleitet wurden, werden auf Antrag des 
Gebührenschuldners bei der Bemessung 
der Schmutzwassergebühr abgesetzt. In 
den Fällen des Abs. 2 erfolgt eine Abset-
zung von Amts wegen.
(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten 
Frischwassermengen soll durch Messung 
eines besonderen Wasserzählers (Zwi-
schenzählers) erbracht werden, der den 
eichrechtlichen Vorschriften entspricht. 
Zwischenzähler werden auf Antrag 
des Grundstückseigentümers von der 
Stadtwerke Bretten GmbH eingebaut, 
unterhalten und entfernt; sie stehen im 
Eigentum der Stadtwerke Bretten GmbH 
und werden von ihr abgelesen. 
(3) Von der Absetzung bleibt eine Was-
sermenge von 20 m³/Jahr ausgenommen, 
wenn der Nachweis über die abzusetzen-
de Wassermenge nicht durch einen Zwi-
schenzähler gemäß Abs. 2 erbracht wird.
(4) Wird bei landwirtschaftlichen Be-
trieben die abzusetzende Wassermenge 
nicht durch einen Zwischenzähler nach 
Absatz 2 festgestellt, werden die nicht-
eingeleiteten Wassermengen pauschal 
ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete 
Wassermenge im Sinne von Absatz 1:
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, 
Schafen, Ziegen und Schweinen 12 m³ 
/ Jahr, 
2. je Vieheinheit bei Geflügel 3 m³ / Jahr .
Diese pauschal ermittelte nichteinge-
leitete Wassermenge wird um die gem. 
Absatz 3 von der Absetzung ausgenom-
mene Wassermengen gekürzt und von 
der gesamten verbrauchten Wassermen-
ge abgesetzt. Die dabei verbleibende 
Wassermenge muss für jede für das 
Betriebsanwesen polizeilich gemeldete 
Person, die sich dort während des Ver-
anlagungszeitraums nicht nur vorüber-
gehend aufhält, mindestens 36 m³/Jahr 
betragen. Der Umrechnungsschlüssel für 
Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 
des Bewertungsgesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. Für den Viehbestand ist 
der Stichtag maßgebend, nach dem sich 
die Erhebung der Tierseuchenbeiträge 
für das laufende Jahr richtet.
(5) Anträge auf Absetzung nicht einge-

leiteter Wassermengen sind spätestens 
bis zum 31. Januar des auf den Beginn 
des Veranlagungszeitraumes folgenden 
Jahres, längstens jedoch bis zum Ablauf 
eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zu stellen.
§ 42
Höhe der Abwassergebühr
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) 
sowie die Gebühr für sonstige Einleitun-
gen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutz-
wasser oder Wasser 1,47 Euro.
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 
a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche 
und Jahr 0,45 Euro.
(3) Beginnt oder endet die gebühren-
pflichtige Benutzung in den Fällen des 
§ 40 a während des Veranlagungszeit-
raumes, wird für jeden Kalendermonat, 
in dem die Gebührenpflicht besteht, 
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.
§ 43
Entstehung der Gebührenschuld
(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 entsteht 
die Gebührenschuld für ein Kalen-
derjahr mit Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum). Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes, entsteht die 
Gebührenschuld mit Ende des Benut-
zungsverhältnisses.
(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 
entsteht die Gebührenschuld für den 
bisherigen Grundstückseigentümer 
mit Beginn des auf den Übergang fol-
genden Kalendermonats; für den neuen 
Grundstückseigentümer mit Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes.
(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht 
die Gebührenschuld bei vorübergehen-
der Einleitung mit Beendigung der 
Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes.
(4) In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht 
die Gebührenschuld mit der Anliefe-
rung des Abwassers.
§ 44
Vorauszahlungen
(1) Solange die Gebührenschuld noch 
nicht entstanden ist, sind vom Gebüh-
renschuldner nach Ablauf von jeweils 
einem Monat Vorauszahlungen zu 
leisten. Die Vorauszahlungen entste-
hen mit Beginn des Kalendermonats. 
Beginnt die Gebührenpflicht während 
des Veranlagungszeitraumes, entstehen 
die Vorauszahlungen mit Beginn des 
folgenden Kalendermonats.
(2) Jeder Vorauszahlung ist ein entspre-
chender Teil des zuletzt festgestellten 
Jahreswasserverbrauchs sowie der zu-
letzt festgestellten abflussrelevanten 
Grundstücksfläche zugrunde zu legen. 
Bei erstmaligem Beginn der Gebüh-
renpflicht werden der voraussichtliche 
Jahreswasserverbrauch und der Zwölf-
telanteil der Jahresniederschlagwasser-
gebühr geschätzt.
(3) Die für den Veranlagungszeitraum 
entrichteten Vorauszahlungen werden 
auf die Gebührenschuld für diesen 
Zeitraum angerechnet.
(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 
3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.
§ 45
Fälligkeit
(1) Die Benutzungsgebühren sind inner-
halb von 2 Wochen nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids zur Zahlung 
fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) 
geleistet worden, gilt dies nur, soweit 
die Gebührenschuld die geleisteten 
Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 
Gebührenschuld kleiner als die gelei-
steten Vorauszahlungen, wird der Un-
terschiedsbetrag nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids durch Aufrechnung 
oder Zurückzahlung ausgeglichen.
(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 
werden zu Beginn des folgenden Kalen-
dermonats zur Zahlung fällig.
§ 46
Gebühreneinzug durch Dritte
Die Stadt beauftragt die Stadtwerke 
Bretten GmbH, die Abwassergebühren 
gemäß § 38 Abs. 1 zu berechnen, die 
Gebührenbescheide auszufertigen und 
zu versenden, die Gebühren entgegen-
zunehmen und an die Stadt abzuführen, 
Nachweise darüber für die Stadt zu 
führen sowie die erforderlichen Daten zu 
verarbeiten und die verarbeiteten Daten 
der Stadt mitzuteilen.

ARTIKEL 8
§ 47 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Bretten 
erhält folgende Fassung:
§ 47
Anzeigepflicht
(1) Binnen eines Monats sind dem 
Eigenbetrieb der Erwerb oder die Ver-
äußerung eines an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen angeschlossenen Grund-
stücks anzuzeigen. Entsprechendes gilt 
beim Erbbaurecht oder einem sonstigen 
dinglichen baulichen Nutzungsrecht. 
Anzeigepflichtig sind der Veräußerer 
und der Erwerber.
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf 
des Veranlagungszeitraumes hat der 
Gebührenschuldner dem Eigenbetrieb 
anzuzeigen
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus 
einer nichtöffentlichen Wasserversor-
gungsanlage;
b) das auf dem Grundstück gesammelte 
und als Brauchwasser genutzte Nieder-
schlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3);
c) die Menge der Einleitungen aufgrund 
besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3).
(3) Binnen einen Monats nach dem tat-
sächlichen Anschluss des Grundstücks 

an die Abwasserbeseitigung, hat der 
Gebührenschuldner die Lage, Versie-
gelungsart und Größe der Grundstücks-
flächen, von denen Niederschlagswasser 
gem. § 40 a Abs. 1 den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführt wird sowie 
Art und Volumen vorhandener Versicke-
rungsanlagen oder Niederschlagswasser-
nutzungsanlagen, die Art der Nutzung 
des Niederschlagswassers und die an 
diese Anlage angeschlossenen Flächen 
dem Eigenbetrieb in prüffähiger Form 
anzuzeigen. Kommt der Gebühren-
schuldner seinen Mitteilungspflichten 
nicht fristgerecht nach, werden die 
Berechnungsgrundlagen für die Nieder-
schlagswassergebühr vom Eigenbetrieb 
geschätzt. 
(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne 
im Maßstab 1:500 oder 1:1.000 mit Ein-
tragung der Flurstücks-Nummer. Die 
an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücksflächen 
sind unter Angabe der in § 40 a Abs. 3 
aufgeführten Versiegelungsarten und 
der für die Berechnung der Flächen not-
wendigen Maße zu kennzeichnen. Art, 
Umfang und Volumen vorhandener Ver-
sickerungsanlagen oder Regenwasser-
nutzungsanlagen sowie die angeschlos-
senen Flächen sind anzugeben und ggf. 
nachzuweisen. Der Eigenbetrieb stellt 
auf Anforderung einen Anzeigevordruck 
zur Verfügung.
Unbeschadet amtlicher Nachprüfung 
wird aus dieser Anzeige die Berech-
nungsfläche ermittelt.
(5) Änderungen der nach Abs. 4 erforder-
lichen Angaben hat der Grundstücksei-
gentümer innerhalb eines Monats dem 
Eigenbetrieb anzuzeigen. Die gemäß 
der Anzeige neu ermittelte  Bemessungs-
grundlage wird ab dem der Anzeige 
folgenden Monat berücksichtigt.
(6) Unverzüglich haben der Grundstück-
seigentümer und die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung 
berechtigten Personen dem Eigenbe-
trieb mitzuteilen:
a) Änderungen der Beschaffenheit, der 
Menge und des zeitlichen Anfalls des 
Abwassers;
b) wenn gefährliche oder schädliche Stof-
fe in die öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangen oder damit zu rechnen ist.
(7) Binnen eines Monats hat der Grund-
stückseigentümer dem Eigenbetrieb 
mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen 
für Teilf lächenabgrenzungen gem. § 
26 Abs. 1 Nr. 2 und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG entfallen sind, insbesondere ab-
gegrenzte Teilflächen gewerblich oder 
als Hausgarten genutzt, tatsächlich an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossen oder auf ihnen genehmi-
gungsfreie bauliche Anlagen errichtet 
werden.
(8) Wird eine Grundstücksentwäs-
serungsanlage, auch nur vorüberge-
hend, außer Betrieb gesetzt, hat der 
Grundstückeigentümer diese Absicht so 
frühzeitig mitzuteilen, dass der Grund-
stücksanschluss rechtzeitig verschlossen 
oder beseitigt werden kann.
(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuld-
haft versäumt, so haftet im Falle des Ab-
satzes 1 der bisherige Gebührenschuld-
ner für die Benutzungsgebühren, die 
auf den Zeitpunkt bis zum Eingang der 
Anzeige beim Eigenbetrieb entfallen.

ARTIKEL 9
§ 50 Absatz 2 der Satzung über die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung der Stadt 
Bretten erhält folgende Fassung:
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig den An-
zeigepflichten nach § 47 Absätze 1 – 7 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt.

ARTIKEL 10
Diese Satzung tritt mit Ausnahme der §§ 
6, 19, 26, 32, 34, 40 Abs. 3 und 47 Abs. 
7 rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. 
Die §§ 6, 19, 26, 32, 34, 40 Abs. 3 und 47 
Abs. 7 treten zum 01.01.2012 in Kraft.
Bretten, 15. November 2011
Wolff, Oberbürgermeister
Anmerkung:
Das Landratsamt Karlsruhe als untere 
Wasserbehörde hat am 15. November 2011 
die für die Neufassung des § 6 
der 1. Satzung zur Änderung der Abwasser-
satzung erforderliche Zustimmung erteilt.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen 
Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich und unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Stadt Bretten geltend gemacht 
worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig 
zu werden verstreichen lässt, kann eine 
etwaige Verletzung gleichwohl auch später 
geltend machen, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind oder der 
Oberbürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat oder vor Ablauf der 
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder ein Dritter 
eine Verfahrensverletzung gerügt hat.
Bretten, 15. November 2011
Wolff, Oberbürgermeister


